
Herausgabe des Schlüsselmaterials nach HeizkostenV §5, Absatz 5

die Herausgabe des Schlüsselmaterials (AES-Keys) der in der Liegenschaft befindlichen 
Erfassungsgeräte. Gemäß § 5, Absatz 5 der Heizkostenverordnung sind Sie verpflichtet, das 
Schlüsselmaterial kostenfrei dem Gebäudeeigentümer zur Verfügung zu stellen, da die Geräte 
nach dem 1. Dezember 2022 installiert wurden.

Bitte senden Sie mir das Schlüsselmaterial als CSV- oder Excel-Datei an die unten stehende 
E-Mail-Adresse. Um den Datenschutz zu gewährleisten, bitte ich Sie, die Datei mit einem 
Passwort zu versehen und mir das Passwort in einer separaten E-Mail mitzuteilen.

Ich setze Ihnen eine Frist von 4 Wochen zur Erfüllung dieses Antrags. Sollten Sie diese Frist nicht 
einhalten, behalte ich mir das Recht auf Sonderkündigung vor.

Ort, Datum Unterschrift / Stempel

Bitte schicken Sie die AES-Keys an folgende E-Mail: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich, für die Liegenschaft 

als bevollmächtigte Person

als direkter Vertragspartner

Firma

Vor- und Nachname / Gesetzlicher Vertreter

Liegenschaftsnummer/Kennung

Straße, Hausnummer

Postleitzahl OrtStraße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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